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Jahresbeitrag per geprüften Teilnehmer. Sturer»
bem tonnen ben fßrüfungSkreifen auf ©runb ifrer
nadjgewiefenen befonbern Auslagen für Sarent»
fc^äbigung an auswärtige gachejperten aufjeror»
orbentlidje Seiträge Bis gur §älfte biefer Auslagen
gewährt werben. Tiefe Rüdbergütungen bürfen
jeboch per ©jperten unb per Tag erklufioe effektibe
çÇahrtauSlagen gr. 3 nicht überfteigen.

SStr laben bie Sektionen ein, biefen Sefchlüffen bie
gebüljrenbe Rachachtung gu öerfc^affen. Stur fo wirb
eS möglich fein, ben Schwierigkeiten gu begegnen, welche
in Dielen fßrüfungSfreifen alljährlich bei ber Serufung
geeigneter ©jperten entfielen.

* *
jjg

tranken» unb Unf allberfidjerung. Tiefe
gegenwärtig im Sorbergrunb fteljenbe Angelegenheit ift
infolge Annahme beS bezüglichen SunbeSgefe|eS bom
5. Oktober 1899 burch bie SunbeSberfammlung gum
Abfdjlujj gelangt, fofern nicht bis gum 9. Januar 1900
baS Referenbum bagegen ergriffen wirb. 28ir gweifeln
nicht baran, bah baS hochbebeutfame Sßer! nun nach
feiner Sollenbung auch im ©choffe unferer ©eïtionen
reichlich bislutiert werbe, gum leichtern SerftänbniS
unb zur Orientierung über bie ben ©ewerbeftanb gunächft
berüfrenben fßunkte wirb unfer Sekretariat eine ge=

brängte (Erläuterung beS @efe|eS publizieren. Vorläufig
tonnen bon ben ©eftionen bei unS auch einzelne @£em»

plare beS @efe|eS felbft gratis bezogen werben.
* *

©onntagSunterricht an ©ewerbe» unb |>anb»
werkerfdjulen. AuS ben auf unfere Umfrage mit
ÄreiSfdjreiben bom 1. Juli biefeS JahreS eingelangten
Serichten geht herbor, bah eine Gcinfchräntung beS Sonn»
tagSunterrichteS als wünfc|enswert erachtet, aber keines»

wegS eine gänzliche Sefeitigung beSfelben befürwortet
Wirb. An oielen Orten würbe eine foldje bie grequeng
beS Unterrichtes feljr herunterbrüden unb unbebingt
eine ^Benachteiligung beS beruflichen SilbungSwefenS gur
golge haben. Auf jeben gall wäre ein ©ntgug ber
©ubbention burch ÄantonSregierungen wegen Abhaltung
beS ©onntagSunterrichteS nicht ftatthaft unb es liegt
in ber Aufgabe unferer Sektionen, fidj entföfffeben gegen
allfällige berartige Rîafjregelungen gu wehren. SBir

felbft werben in biefem ©inne an bie ßantonSregierungen
unb AuffichtSbehörben referieren.

* *
«j-

gurn ©chluh möchten wir bie ©ettionen aufmuntern,
bie Jnftitution ber gewerblichen äßanberbor»
träge noch wehr wie bisher gu benü|en. ©o man»
cfjerlei gragen finb es wert, im ©hoffe ber Sereine
erläutert unb befprodjen gu werben unb eignen fict)

borgüglichf baS Jntereffe ber SJÎitglieber gu weden unb

gu förbern. Unfer Regulatib mit SergeichniS geeigneter
ïhewata unb Referenten fteht ben Sektionen gur Ser»
fügung unb wir finb gerne bereit, auf SBunfh bei ber

©ewinnung tüchtiger Referenten mitzuwirken unb an bie

Seftreitung ber Soften beizutragen.
SDÎit freunbeibgenöffifhem ©ruh!

gür ben leitenben AuSfchuff:
®er sßräfibent : ®cr ©etretär:

3. Sdieiötßöer. Söetner Srebë.

©hü^et bie einheimifthe Arbeit!
Sßir appellieren an baS SilUgteitSgefühl beS fßub»

likumS, bei feinen (Einkäufen unb Seftellungen, nament»
lieh für bie kommenbe geftgeit, wo immer möglich ö"erft
berjenigen gu gehenkelt, welche als unfere SRitbürger
in guten unb fchliwmen Tagen beS Staates unb ber
©emeinbe Saften tragen helfen- Unfere fpanbwerter

unb ©ewerbetreibenben haben bei relatib höhern Söhnen
unb öerminberter ArbeitSgeit einen harten Jïonkurreng»
kämpf gu beftehen. 3So bie greife ber in» unb aus»
länbifchen SBaren annähernb gleich h°h finb, öerbient
bie einheimifthe Arbeit fdjon beSljalb ben Sorgug, weil
bamit ber Rationalwohfftanb gehoben, ber Armut unb
ber ArbeitSlofigkeit gefteuert wirb. TaS wohlfeilfte ift
übrigens nicht immer baS biHigfte, benn eS kommen
oft, namentlich bei AuSberkäufen unb SBanberlagern
SBaren unter marktfehreierifeffer Reklame in ben fpanbel,
bie, weil billig aber fdjlecht, ben Sergleich mit bem
währfchafteren unb preiSwürbigeren ©djweigerfabrikat
nicht aushalten. SKögen baljer immer mehr bie rebliche
Arbeit unb ber ein h eint if che g leih beim einkaufen»
ben fßnblikum bie üerbiente Anerkennung finben!

Sern, im Tegember 1899.

©entralborftanb beS ©hwetjer. ©emerbebereittS.

ißerfianböluefen.
Xer ©ewerbefhulberetn gitriih unb Umgebung giebt

gu feiner 25. Jahresfeier ein bemerkenswertes fßracht»
werk heraus. @S ift ein ,jpeft im gröhten Dktaü auf
feinftem fjSapier, welches brei Abteilungen enthält, gu»
erft wirb bie @ef<hi<hte ber Seftrebungen für baS gewerb»
liehe ©dfnlwefen feit 1870 burchgangen, wobei namentlich
beS aufopfernben ©chreinermeifterS grieS gebacht ift;
bann erhalten wir einen Ueberblid über bie Seiftungen
beS ©ewerbefchulöereinS, bem fich Rtänner wie Sögelin
unb Sinkel gewibmet haben unb ber bie üon ihm ge=

grünbeten ©djulen 1893 an bie ©tabt abtrat, hierauf
wirb fkiggiert, waS für Aufgaben bem Serein mit feinen
500 SRitgliebern noch blieben, bie ihn gur Aufrechter»
haltung ber Organisation tieranlahten. (Enblich kommt
ber Jahresbericht mit feinen 4 gad)turfen. Ueber einen
weiteren ®urS für Suci)brud=Rîafchinenmeifter gibt nicht
nur eine ©chilberung, fonbern weit bebeutfamer eine

Seilage bon 10 Jlluftrationen AuSbrud. @S finb Sunft»
werke erften Ranges, mit Senüfsung gebiegener, meift
fdjweigerifcher Stoffe bon .Çolgfchnitten ober Autotppie»
(ElicfféS.

$te Serbäitbe ber frfjtneig. ©cbufjinbuftrie, ber ©huh=
©ngroShänbler unb beS ©chuhhänblerberbanbeS trafen
folgenbe Sereinbarungen : ®ie fchweig. ©chuhfabrikanten
unb ©ngroShänbler berpflichten fich, Weber an Sonfum»
bereine, noch an SSarenhäufer unb Sagare SSaren gu
liefern, dagegen werben bie Rîitglieber beS fchweiger.
©chuhhänblerberbanbeS fich beftreben, baS einheimifthe
gabrikat kräftig gu protegieren.

igafnereigeweröe. $aS §eimberger unb Sangnauer
©efefirr foil bemnächft nicht unbebeutenb auffchlagen.
gu biefem gwede finb legten Sonntag bie §afnermeifter
beS ©mmenthaleS, bon Sangnau, ©^üpbach, ©ignau,
gägiwpl unb Dberburg gufammengetreten unb haben
fich baf)in geeinigt, mit ben ^eimbergern gemeinfehaft»
lieh borgugehen. SBenn biefe einberftanben finb, wogu
AuSficht borhanben ift, fo foil bemnädfft im Deimberg
eine gröffere Serfammlung beranftaltet unb babei baS

Sßeitere befchloffen werben, ôauptgrunb biefeS Sor»
gehenS ift ber bereits erfolgte unb noch weiter in AuS»

ficht ftehenbe Auffdjlag ber ©lätte.

Setfdjtebetieê.

©hloffet' unb ©hreinermeifterkurfe an beu ©emerbe«

mit) ecu gürih unb aSintcrthur. ®ie einberufene Ser»

fammlung beS§anbwerkS»unb@ewerbeoereinS
bon äöinterthur unb Umgebung war bon 40
ÜJtann befudjt. |>r. Direktor fßfffter referierte über bie
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Jahresbeitrag per geprüften Teilnehmer. Außer-
dem können den Prüfungskreisen auf Grund ihrer
nachgewiesenen besondern Auslagen für Barent-
fchädigung an auswärtige Fachexperten außeror-
ordentliche Beiträge bis zur Hälfte dieser Auslagen
gewährt werden. Diese Rückvergütungen dürfen
jedoch per Experten und per Tag exklusive effektive
Fahrtauslagen Fr. 3 nicht übersteigen.

Wir laden die Sektionen ein, diesen Beschlüssen die
gebührende Nachachtung zu verschaffen. Nur so wird
es möglich sein, den Schwierigkeiten zu begegnen, welche
in vielen Prüfungskreisen alljährlich bei der Berufung
geeigneter Experten entstehen.

-i- -i-

Kranken- und Unfallversicherung. Diese
gegenwärtig im Vordergrund stehende Angelegenheit ist
infolge Annahme des bezüglichen Bundesgesetzes vom
5. Oktober 1899 durch die Bundesversammlung zum
Abschluß gelangt, sofern nicht bis zum 9. Januar 1900
das Referendum dagegen ergriffen wird. Wir zweifeln
nicht daran, daß das hochbedeutsame Werk nun nach
seiner Vollendung auch im Schoße unserer Sektionen
reichlich diskutiert werde. Zum leichtern Verständnis
und zur Orientierung über die den Gewerbestand zunächst
berührenden Punkte wird unser Sekretariat eine ge-
drängte Erläuterung des Gesetzes publizieren. Vorläufig
können von den Sektionen bei uns auch einzelne Exem-
plare des Gesetzes selbst gratis bezogen werden.

Sonntagsunterricht an Gewerbe- und Hand-
Werkerschulen. Aus den auf unsere Umfrage mit
Kreisschreiben vom 1. Juli dieses Jahres eingelangten
Berichten geht hervor, daß eine Einschränkung des Sonn-
tagsunterrichtes als wünschenswert erachtet, aber keines-

Wegs eine gänzliche Beseitigung desselben befürwortet
wird. An vielen Orten würde eine solche die Frequenz
des Unterrichtes sehr herunterdrücken und unbedingt
eine Benachteiligung des beruflichen Bildungswesens zur
Folge haben. Auf jeden Fall wäre ein Entzug der
Subvention durch Kantonsregierungen wegen Abhaltung
des Sonntagsunterrichtes nicht statthaft und es liegt
in der Aufgabe unserer Sektionen, sich entschieden gegen
allfällige derartige Maßregelungen zu wehren. Wir
selbst werden in diesem Sinne an die Kantonsregierungen
und Aufsichtsbehörden referieren.

-i-

Zum Schluß möchten wir die Sektionen aufmuntern,
die Institution der gewerblichen Wandervor-
träge noch mehr wie bisher zu benützen. So man-
cherlei Fragen sind es wert, im Schoße der Vereine
erläutert und besprochen zu werden und eignen sich

vorzüglich, das Interesse der Mitglieder zu wecken und

zu fördern. Unser Regulativ mit Verzeichnis geeigneter
Themata und Referenten steht den Sektionen zur Ver-
sügung und wir sind gerne bereit, auf Wunsch bei der

Gewinnung tüchtiger Referenten mitzuwirken und an die

Bestreitung der Kosten beizutragen.
Mit freundeidgenössischem Gruß!

Für den leitenden Ausschuß:
Der Präsident: Der Sekretär:

I. Scheidegger. Werner Krebs.

Schützet die einheimische Arbeit!

Wir appellieren an das Billigkeitsgefühl des Pub-
likums, bei seinen Einkäufen und Bestellungen, nament-
lich für die kommende Festzeit, wo immer möglich zuerst

derjenigen zu gedenken, welche als unsere Mitbürger
in guten und schlimmen Tagen des Staates und der
Gemeinde Lasten tragen helfen. Unsere Handwerker

und Gewerbetreibenden haben bei relativ höhern Löhnen
und verminderter Arbeitszeit einen harten Konkurrenz-
kämpf zu bestehen. Wo die Preise der in- und aus-
ländischen Waren annähernd gleich hoch sind, verdient
die einheimische Arbeit schon deshalb den Vorzug, weil
damit der Nationalwohlstand gehoben, der Armut und
der Arbeitslosigkeit gesteuert wird. Das wohlfeilste ist
übrigens nicht immer das billigste, denn es kommen
oft, namentlich bei Ausverkäufen und Wanderlagern
Waren unter marktschreierischer Reklame in den Handel,
die, weil billig aber schlecht, den Vergleich mit dem
währschafteren und preiswürdigeren Schweizerfabrikat
nicht aushalten. Mögen daher immer mehr die redliche
Arbeit und der einheimische Fleiß beim einkaufen-
den Publikum die verdiente Anerkennung finden!

Bern, im Dezember 1899.

Centralvorstand des Schweizer. Gewerbevereins.

Berbandswesen.
Der Gewerbeschulverein Zürich und Umgebung giebt

zu seiner 25. Jahresfeier ein bemerkenswertes Pracht-
werk heraus. Es ist ein Heft im größten Oktav auf
feinstem Papier, welches drei Abteilungen enthält. Zu-
erst wird die Geschichte der Bestrebungen für das gewerb-
liche Schnlwesen seit 1870 durchgangen, wobei namentlich
des aufopfernden Schreinermeisters Fries gedacht ist;
dann erhalten wir einen Ueberblick über die Leistungen
des Gewerbeschulvereins, dem sich Männer wie Vögelin
und Kinkel gewidmet haben und der die von ihm ge-
gründeten Schulen 1893 an die Stadt abtrat. Hierauf
wird skizziert, was für Aufgaben dem Verein mit seinen
500 Mitgliedern noch blieben, die ihn zur Aufrechter-
Haltung der Organisation veranlaßten. Endlich kommt
der Jahresbericht mit seinen 4 Fachkursen. Ueber einen
weiteren Kurs für Buchdruck-Maschinenmeister gibt nicht
nur eine Schilderung, sondern weit bedeutsamer eine

Beilage von 10 Illustrationen Ausdruck. Es sind Kunst-
werke ersten Ranges, mit Benützung gediegener, meist
schweizerischer Stoffe von Holzschnitten oder Autotypie-
Cliches.

Die Verbände der schweiz. Schuhindustrie, der Schuh-
Engroshändler und des Schuhhändlerverbandes trafen
folgende Vereinbarungen: Die schweiz. Schuhfabrikanten
und Engroshändler verpflichten sich, weder an Konsum-
vereine, noch an Warenhäuser und Bazare Waren zu
liefern. Dagegen werden die Mitglieder des schweizer.
Schuhhändlerverbandes sich bestreben, das einheimische

Fabrikat kräftig zu protegieren.
Hafnereigewerbe. Das Heimberger und Langnauer

Geschirr soll demnächst nicht unbedeutend aufschlagen.
Zu diesem Zwecke sind letzten Sonntag die Hafnermeister
des Emmenthales, von Langnau, Schüpbach, Signau,
Zäziwyl und Oberburg zusammengetreten und haben
sich dahin geeinigt, mit den Heimbergern gemeinschaft-
lich vorzugehen. Wenn diese einverstanden sind, wozu
Aussicht vorhanden ist, so soll demnächst im Heimberg
eine größere Versammlung veranstaltet und dabei das
Weitere beschlossen werden. Hauptgrund dieses Vor-
gehens ist der bereits erfolgte und noch weiter in Aus-
ficht stehende Aufschlag der Glätte.

Verschiedenes.

Schlosser- und Schreinermeisterkurse an den Gewerbe-

museen Zürich und Winterthur. Die einberufene Ver-
sammlung des Handwerks-und Gewerbevereins
von Winterthur und Umgebung war von 40

Mann besucht. Hr. Direktor Pfister referierte über die


	Verbandswesen

